
Anleitung zur Beantragung des ESO-Zertifikates Deutscher Stroke Units:

1. Vorbemerkungen

Bereits im Jahre 2016 wurde von der European Stroke Organization (ESO) ein
Zertifizierungsverfahren für Stroke Units entwickelt [1]. Das ESO-Verfahren wurde vor allem
für Länder entwickelt, die kein nationales Zertifizierungsverfahren haben. Damit wurde
einem der übergeordneten Ziele des Stroke Action Plans for Europe (SAP-E) Rechnung
getragen [2]: im Jahre 2030 sollen mindestens 90 % aller Schlaganfallbetroffenen in Europa
auf einer zertifizierten Stroke Unit behandelt werden. Für Länder mit bereits etablierten
nationalen Zertifizierungsverfahren, wie Deutschland, Schweiz und Tschechien, wurde eine
Akkreditierung beschlossen. Damit ist es Deutschen Kliniken mit zertifizierter Stroke Unit
möglich, gegen einen kleinen Aufpreis für den Verwaltungsaufwand, nach erfolgreichen
Zertifizierungsverfahren auch das ESO-Zertifikat für Stroke Units zu erwerben. Das Prinzip
der Subsidiarität bleibt davon unberührt: Das deutsche Zertifizierungsverfahren mit
Vor-Ort-Visitierungen bleibt somit auch künftiger Standard und kann nicht durch das
ESO-Verfahren ersetzt werden.

2. Wer kann ein ESO-Zertifikat beantragen ?

Deutsche zertifizierte Stroke Units mit regionalem und überregionalem Status können ein
ESO-Zertifikat beantragen, wenn das Ausstellungsdatum des Deutschen Zertifikates
maximal 6 Mo zurückliegt. Stichtag ist nicht der Gültigkeitsbeginn des Zertifikates, sondern
das Datum der Zuerkennung.

Dabei ist die Internationale Bezeichnung zu wählen:

Überregionale SU Stroke Center

Regionale SU Stroke Unit

Deutsche Stroke Units, die kein Zertifikat der DSG besitzen können das ESO-Zertifikat
nicht erhalten. Deutsche Stroke Units, deren Ausstellungsdatum länger als 6 Monate
zurückliegt, können das ESO-Zertifikat ebenfalls nicht erhalten. Diese müssen bis zum
nächsten Zertifizierungsaudit warten und können den Antrag dann unmittelbar nach
Zertifikaterteilung stellen.

Telemedizinisch vernetzte Stroke Units können das ESO-Zertifikat ebenfalls nicht erwerben,
da bislang noch kein ESO-Zertifizierungsverfahren für Tele-Stroke Units entwickelt wurde.
Daran wird aktuell intensiv gearbeitet.



3. Ablauf der Antragstellung

Da das Deutsche Zertifizierungssystem von der ESO akkreditiert wurde, greift ein
sogenannter Fast-Track-Modus. Dieser kann auf der ESO-Website aufgerufen werden:
www.eso-certification.org

Regionale Stroke Units: Es müssen das Zertifikat und der letzte deutschsprachige
Auditbericht hochgeladen werden.

Überregionale Stroke Units: Es müssen das Zertifikat und der letzte deutschsprachige
Auditbericht hochgeladen werden. Zusätzlich ist eine schriftliche Erklärung zur
Neuropsychologie abzugeben, da die Verfügbarkeit von Neuropsychologie eine obligate
Mindestanforderung der ESO darstellt. Hier sollte angegeben werden, dass
Neuropsychologie verfügbar ist unter Angabe der konkreten Namen (bzw. Initialen des/der
Personen).

4. Kosten des ESO-Antrags

Die Kosten belaufen sich auf 200.- für den Verwaltungsaufwand:
100.- für die ESO und 100.- für die DSG. Es erfolgt dafür eine separate Rechnungsstellung.
Nach Prüfung der Unterlagen und erfolgter Überweisung wird das ESO-Zertifikat
ausgestellt.
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5. Screen Shots der ESO-Antragstellung
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